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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
15. Januar 2010 
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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/64/447)] 

64/112. Praxisleitfaden der Kommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht über Zusammenarbeit bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzen  

 Die Generalversammlung,  

 feststellend, dass es durch den Anstieg des Handels und der Investitionen in zuneh-
mendem Maße vorkommt, dass Geschäfte auf globaler Grundlage geführt werden und Un-
ternehmen und Personen in mehr als einem Staat Vermögenswerte und Beteiligungen besit-
zen, 

 sowie feststellend, dass sich im Fall von Insolvenzverfahren gegen Schuldner mit 
Vermögenswerten in mehr als einem Staat oder Mitglieder einer Unternehmensgruppe mit 
Geschäftstätigkeiten und Vermögenswerten in mehr als einem Staat allgemein die dringende 
Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Koordinierung bei der 
Überwachung und Verwaltung der Vermögenswerte und Geschäfte dieser Schuldner ergibt, 

 in der Erkenntnis, dass Koordinierung und Zusammenarbeit in Fällen grenzüber-
schreitender Insolvenz die Chancen für eine Rettung der in finanziellen Schwierigkeiten be-
findlichen Personen und Unternehmensgruppen erheblich verbessern können, 

 in der Erkenntnis, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Koordinierung 
und die möglichen Mittel zu ihrer Durchführung allgemein wenig bekannt sind und dass 
diese Koordinierung und Zusammenarbeit erleichtert und gefördert sowie unnötige Verzö-
gerungen und Kosten vermieden werden können, wenn leicht zugängliche Informationen 
über die aktuelle Praxis in diesem Bereich verfügbar sind, 

 mit Befriedigung feststellend, dass die Kommission der Vereinten Nationen für inter-
nationales Handelsrecht den Praxisleitfaden über Zusammenarbeit bei grenzüberschreiten-
den Insolvenzen fertiggestellt und auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung am 1. Juli 2009 ver-
abschiedet hat1, 
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1 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), 
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 feststellend, dass die Ausarbeitung des Praxisleitfadens Gegenstand von Beratungen 
und Konsultationen mit Regierungen, Richtern und anderen auf dem Gebiet der grenzüber-
schreitenden Insolvenzen tätigen Fachkräften war, 

 1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
für die Fertigstellung und Verabschiedung ihres Praxisleitfadens über Zusammenarbeit bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzen1; 

 2. ersucht den Generalsekretär, den Wortlaut des Praxisleitfadens zu veröffentli-
chen, auch in elektronischer Form, und ihn den Regierungen mit dem Ersuchen zu übermit-
teln, ihn an die zuständigen Behörden weiterzuleiten, damit er weithin bekannt und verfüg-
bar wird; 

 3. empfiehlt, den Praxisleitfaden nach Bedarf von Richtern, Insolvenzverwaltern 
und anderen an Verfahren für grenzüberschreitende Insolvenzen beteiligten Interessenträ-
gern gebührend prüfen zu lassen; 

 4. empfiehlt außerdem, dass alle Staaten auch weiterhin die Anwendung des Mus-
tergesetzes der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über 
grenzüberschreitende Insolvenzen2 in Erwägung ziehen. 

64. Plenarsitzung 
16. Dezember 2009 

_______________ 
2 Resolution 52/158, Anlage. 


